
Informationsveranstaltung

8. Dezember 2010 – Bonn

Forum

■ Änderungen der Anforderungen an 
Trinkwasser

■ Anpassung der Verordnung an die 
EG-Trinkwasserrichtlinie 98/83/EG

■ Rechte und Pflichten von Wasserversorgern 
und Betreibern von Trinkwasser-Installationen

■ Anforderungen an Trinkwasser im Hinblick 
auf Radionuklide und deren Umsetzung

U n s e r e  T h e m e n

Mitarbeiter von
Wasserversorgungsunternehmen,

Gesundheits- und Umweltbehörden,
Ingenieurbüros und Fachfirmen, die 
in der Wasserversorgung tätig sind

Z i e l g r u p p e

Forum · Berufsbildung · Regional

Novellierung der Trinkwasser -
verordnung (TrinkwV 2001)



M i t t w o c h ,  8 .  D e z e m b e r  2 0 1 0

Ausgabe der Tagungsunterlagen

Begrüßung und Einführung
J.-M. Rogg, Freiburg

Grundzüge der neuen Trinkwasserverordnung – 
Wesentliche Änderungen
R. Suhr, Bonn
Dr. B. Mendel, Bonn

Kaffeepause

Rechte und Pflichten der Wasserversorger 
inklusive der Unternehmer und sonstigen Inhaber
von Trinkwasser-Installationen
R. Suhr, Bonn
Dr. B. Mendel, Bonn

Anmerkungen des DVGW zur Novellierung der 
Trinkwasserverordnung
Dr. B. Post, Groß-Gerau

Praktische Umsetzung der neuen TrinkwV aus 
Sicht des öffentlichen Gesundheitsdienstes
Dr. R. Suchenwirth, Hannover

Mittagspause

P r o g r a m m

9:00

9:15

10:15

10:45

11:25

12:05

12:45

Die Verordnung über die Qualität von Wasser

für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasser-

verordnung – TrinkwV 2001) vom 21. Mai 2001

als Umsetzung der EG-Trinkwasserrichtlinie

98/83/EG ist seit über sieben Jahren in Kraft

und hat sich in ihrer praktischen Anwendung

bewährt. Sie enthält aber dennoch Passagen,

die verbesserungsbedürftig sind. Dies hat das

BMG bewogen, die TrinkwV 2001 zu überarbei-

ten, und einen Entwurf zu erarbeiten, der der-

zeit dem Bundesrat zur Stellungnahme vorliegt.

Im Vergleich zu den noch geltenden Bestim-

mungen der Trinkwasserverordnung von 2001

wird sich für die Wasserversorger inklusive der

Trinkwasserinstallation und die zuständigen 

Behörden eine Reihe von Änderungen ergeben.

Die Veranstaltung soll der fachlichen Informa-

tion über die neuen Bestimmungen dienen.

Moderation
J.-M. Rogg, Freiburg

Z i e l s e t z u n g



Dr. Klaus Gehrcke
Bundesamt für Strahlenschutz, Berlin

Dr. Birgit Mendel
BMG Bundesministerium für Gesundheit, 
Bonn

Dr.-Ing. Norbert Pilz
IWW Rhein-Main, Biebesheim

Dr. Bernhard Post
Hessenwasser GmbH & Co. KG, Groß-Gerau

Dr. Christiane Reifenhäuser
Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg

Dipl.-Ing. Johann-Martin Rogg
badenova AG & Co. KG, Freiburg

Dr. Roland Suchenwirth
Niedersächsisches Landesgesundheitsamt,
Hannover

Ministerialrat Ralf Suhr
BMG Bundesministerium für Gesundheit, 
Bonn

R e f e r e n t e n

Europäische Entwicklung in Bezug auf hygienische 
Anforderungen an Produkte im Kontakt mit Trink -
wasser und die EG-Trinkwasserrichtlinie
Dr. B. Mendel, Bonn

Radioaktivität bei der Wasserversorgung –
 Naturwissenschaftliche Grundlagen und bisherige
 Regelungen
Dr. N. Pilz, Biebesheim

Kaffeepause 

Vorstellung des Leitfadens zur Umsetzung der 
Überwachung der Radioaktivitätsparameter mit 
Hintergründen zu den Regelungen
Dr. K. Gehrcke, Berlin

Vorgehen der Gesundheitsämter und Rechte 
und Pflichten der Wasserversorger im Hinblick
auf Radioaktivität
Dr. C. Reifenhäuser, Augsburg

Abschlussdiskussion

Ende der Veranstaltung

Die Vortragszeiten schließen jeweils
Diskussionszeiten ein.

P r o g r a m m

13:45

14:25

15:05

15:35

16:15

16:50

17:15



Forum

Unternehmen

Mitgliedsnummer

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Titel/Vorname/Name

Titel/Vorname/Name

Rechnungsanschrift

PLZ/Ort

Ansprechpartner/in

Telefon Telefax

E-Mail

Datum Unterschrift

Anmeldung (Fax : +49  228  918892-602 )

Informationsveranstaltung 
Novellierung der Trinkwasser -
verordnung (TrinkwV 2001)

8. Dezember 2010, Bonn xxx

A n m e l d e b e d i n g u n g e n

Ta g u n g s a d r e s s e

falls abweichend von oben

1. Teilnehmer

2. Teilnehmer

Teilnahmegebühr
Für Mitglieder € 320,–

Für Nichtmitglieder € 430,–

Die Teilnahmegebühr dient zur Deckung

der Kosten und beinhaltet die Tagungs-

unterlagen, die Verpflegung, sowie die

gesetzliche Umsatzsteuer.

Anmeldung
Die Anmeldung zur Teilnahme an 

Bildungsveranstaltungen des DVGW

muss grundsätzlich schriftlich erfolgen.

Bitte nutzen Sie das Anmeldeformular

auf dieser Seite. 

Mit der Anmeldung werden die Allge-

meinen Geschäftsbedingungen für die

Teilnahme an Veranstaltungen des

DVGW verbindlich anerkannt. Sie sind

unter www.dvgw.de oder auf Anfrage

erhältlich.

Zahlungsbedingungen
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, 

werden die Anmeldungen in zeitlicher

Reihenfolge des Eingangs berücksich-

tigt. Der Versand der Teilnehmerunter -

lagen und der Rechnung erfolgt ca. 

2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn. 

Bitte überweisen Sie den Rechnungs -

betrag innerhalb von 30 Tagen auf das

von uns angegebene Konto.

Geben Sie bitte die Mitgliedsnummer voll-

ständig an, da Ihnen ansonsten der Nicht-

mitgliederpreis berechnet werden muss.

Rücktrittsbedingungen
Die Anmeldung ist verbindlich und ver-

pflichtet grundsätzlich zur Zahlung der

Teilnahme  gebühr. Bei Stornierung einer

Anmeldung durch einen Teilnehmer bis

zum 14. Kalendertag vor Veranstal-

tungsbeginn erstattet der DVGW die

gesamte bereits geleistete Teilnahme -

gebühr, bei Stornierungen ab dem 

13. Kalendertag vor Veranstaltungs -

beginn werden 50 % berechnet und der

Rest erstattet. Bei Stornierungen ab drei

Tage vor Veranstaltungsbeginn wird die

gesamte Teilnahmegebühr berechnet.

Die Entsendung eines Ersatzteilnehmers

ist möglich. Muss die Veranstaltung aus

wichtigem Grunde – zum Beispiel bei

Erkrankung eines Referenten oder zu

geringer Teilnehmerzahl – abgesagt

werden, wird die bereits geleistete Zah-

lung zurückerstattet. Darüber hinaus- 

gehende Ansprüche sind ausgeschlos-

sen.

Veranstalter
DVGW Hauptgeschäftsführung
Postfach 14 03 62, 53058 Bonn
Ansprechpartnerin: Frau K. Heythekker
Tel.: +49 228 9188-602
Fax: +49 228 918892-602
E-Mail: heythekker@dvgw.de

GWZ Gas und Wasser Zentrum
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn
Tel.: +49 228 9188-5
Fax: +49 228 9188-990

Hotelempfehlung:

Mercure Hotel Bonn-Hardtberg
Max-Habermann-Straße 2
53123 Bonn
Tel.: +49 228 2599-108
Fax: +49 228 250893

(direkt neben dem GWZ gelegen!)

Sofern Sie bereits am Vortag 
anreisen, können Sie im 
Mercure Hotel unter dem Stichwort
„DVGW-Trinkwasserverordnung“
Zimmer zum Preis von € 82,–
pro Nacht inkl. Frühstück selbst 
abrufen. 
Das Abrufkontingent ist zeitlich 
befristet. Bitte rechtzeitig buchen.
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